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Lage

Die Maßnahme befindet zwischen der „Oelder Straße“ im Westen 
und der „Windmühlenstraße“ im Osten.

Das Bauvorhaben beginnt  Juli 2024 und endet im März 2025.
Das Bauvorhaben unterteilt sich in zwei Lose. 

LOS 1: Kanalbau

Zwischen der „Oelder Straße“ und der „Wilhelmstraße“ wird der 
vorhandene Mischwasserkanal auf einer Länge von ca. 223 m 
erneuert und die Dimension von DN 500 auf DN 600 erhöht. Im 
Rahmen der Maßnahme werden 130 m Hausanschlußleitungen
erneuert und Grundstücke ohne Hausanschlußleitungen an den 
neuen Kanal angerschlossen.

LOS 2: Straßenbau:

Zwischen den Kreuzungen „Oelder Straße“ und 
Windmühlenstraße wird die Fahhrbahndecke auf einer Länge von 
ca. 460 m erneuert. Quelle: OpenStreetMap
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Umleitungsstrecken

Umleitung Fernverkehr und Radverkehr



Umleitungsstrecken

Die „Zementstraße“ ist während der gesamten Baumaßnahme für den 
Durchgangsverkehr gesperrt.
Die Befahrung für Rettungsfahrzeuge wird zu jeder Zeit gewährleistet.
Der Fernverkehr wird weiträumig über die „Oelder Straße“ und die B 58 
umgeleitet.

Der öffentliche Personennahverkehr wird über die „Wilhelmstraße“, den 
„Nordring“ und die „Windmühlenstraße“ umgeleitet. Auf diesen Straßen werden 
Bereiche mit Halteverboten ausgeschildert um die Befahrbarkeit mit Bussen zu 
gewährleisten. 
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Verkehrsregelung Kanalbau

Verkehrsregelung ab „Wilhelmstraße“
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Verkehrsregelung Straßenbau

Vollsperrung ab „Oelder Straße“ für Einsatzfahrzeuge und Baustellenfahrzeuge



Kanal- und Asphaltschichterneuerung „Zementstraße“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !




